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Auftragsbekanntmachung 
 

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber 

I.1)Name und Adressen 
Kreis Recklinghausen, der Landrat 
Kurt-Schumacher-Allee 1 
Recklinghausen 
45657 
Deutschland 
Kontaktstelle(n): Frau Steck / Herr Ulke / Herr Bagus 
Telefon: +49 236153-4104 / +49 236153-4404 / +49 236153-4406 
E-Mail: vergabestelle@kreis-re.de 
Fax: +49 236153-4205 
NUTS-Code: DEA36 
Internet-Adresse(n):  
Hauptadresse: www.kreis-re.de 
I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung 
I.3)Kommunikation 
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen 
direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: 
https://www.evergabe.nrw.de/VMPCenter/notice/CXPSYD3YKBT 
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen 
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kon-
taktstellen 
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers 
Regional- oder Kommunalbehörde 
I.5)Haupttätigkeit(en) 
Allgemeine öffentliche Verwaltung 
Abschnitt II: Gegenstand 

II.1)Umfang der Beschaffung 
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags: 
Beseitigung tierischer Nebenprodukte 
Referenznummer der Bekanntmachung: (ZV)19-21-39-153/18 
II.1.2)CPV-Code Hauptteil 
85200000 
II.1.3)Art des Auftrags 
Dienstleistungen 
II.1.4)Kurze Beschreibung: 
Gegenstand des Auftrages ist die Übertragung der Pflicht zur Beseitigung von 
tierischen Nebenprodukten nach § 3 Abs. 3 TierNebG im Wege der Beleihung. 
II.1.5)Geschätzter Gesamtwert 
II.1.6)Angaben zu den Losen 
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja 
Angebote sind möglich für maximale Anzahl an Losen: 2 
II.2)Beschreibung 
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags: 
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Tierkörper aus landwirtschaftlichen Betrieben, Haushalten und anderen Quellen 
mit Ausnahme von Schlachtbetrieben 
Los-Nr.: 1 
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s) 
85200000 
90524300 
II.2.3)Erfüllungsort 
NUTS-Code: DEA36 
Hauptort der Ausführung:  
Recklinghausen 
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung: 
Gegenstand dieses Loses ist die Übertragung der Pflicht zur Beseitigung von Tier-
körpern aus landwirtschaftlichen Betrieben, Haushalten und anderen Quellen mit 
Ausnahme von Schlachtbetrieben gemäß§ 3 Abs. 3 TierNebG im Wege der Belei-
hung. Die Gesamtmenge beträgt 1 107 t pro Jahr. Die Mengenangaben basieren 
auf Erfahrungswerten aus dem Jahr 2017. Der Bieter hat keinen Anspruch auf 
Erteilung eines Auftrags in dieser Höhe. Es wird nach der tatsächlich angefallenen 
Menge tierischer Nebenprodukte abgerechnet. 
II.2.5)Zuschlagskriterien 
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den 
Beschaffungsunterlagen aufgeführt 
II.2.6)Geschätzter Wert 
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen 
Beschaffungssystems 
Beginn: 01/01/2019 
Ende: 31/12/2023 
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja 
Beschreibung der Verlängerungen:  
Der Vertrag verlängert sich jeweils um ein weiteres Jahr, maximal bis zum 
31.12.2027, wenn er nicht von einer der Vertragsparteien mindestens 12 Monate 
vor Vertragsende schriftlich gegenüber der jeweils anderen Vertragspartei gekün-
digt wird. 
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote 
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein 
II.2.11)Angaben zu Optionen 
Optionen: nein 
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen 
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union 
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus 
Mitteln der EU finanziert wird: nein 
II.2.14)Zusätzliche Angaben 
Sofern und soweit Einzugsbereiche iSd § 6 Abs. 1 TierNebG, im Zeitpunkt der 
Zuschlagsentscheidung bestimmt sind, behält sich der AG vor, dies zu berücksich-
tigen und nur Bieter zu beleihen, die die Entsorgungssicherheit im Einzugsbereich 
entsprechend der dann geltenden oder mit Wirkung spätestens zum Beginn des 
Beleihungszeitraums verbindlich beschlossenen Rechtsvorschriften sicherstellen 
können. 
II.2)Beschreibung 
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags: 
Tierkörper aus Schlachtbetrieben 
Los-Nr.: 2 
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s) 
85200000 
90524300 
II.2.3)Erfüllungsort 
NUTS-Code: DEA36 
Hauptort der Ausführung:  
Recklinghausen 
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung: 
Gegenstand dieses Loses ist die Übertragung der Pflicht zur Beseitigung von 
Schlachtabfällen aus Schlachtbetrieben gemäß § 3 Abs. 3 TierNebG im Wege der 
Beleihung. Die Gesamtmenge beträgt 1 931 t pro Jahr. Die Mengenangaben ba-
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sieren auf Erfahrungswerten aus dem Jahr 2017. Der Bieter hat keinen Anspruch 
auf Erteilung eines Auftrags in dieser Höhe. Es wird nach der tatsächlich angefal-
lenen Menge tierischer Nebenprodukte abgerechnet. Für die Jahre 2013 – 2017 
wurde eine stetige Erhöhung der Schlachtzahlen beim Schlachtbetrieb in Oer-
Erkenschwick festgestellt. Diese Erhöhung lag im Durchschnitt bei 19 % pro Jahr. 
Vor diesem Hintergrund spricht viel dafür, dass sich diese Entwicklung auch in 
Zukunft fortsetzen wird. 
II.2.5)Zuschlagskriterien 
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den 
Beschaffungsunterlagen aufgeführt 
II.2.6)Geschätzter Wert 
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen 
Beschaffungssystems 
Beginn: 01/01/2019 
Ende: 31/12/2023 
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja 
Beschreibung der Verlängerungen:  
Der Vertrag verlängert sich jeweils um ein weiteres Jahr, maximal bis zum 
31.12.2027, wenn er nicht von einer der Vertragsparteien mindestens 12 Monate 
vor Vertragsende schriftlich gegenüber der jeweils anderen Vertragspartei gekün-
digt wird. 
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote 
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein 
II.2.11)Angaben zu Optionen 
Optionen: nein 
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen 
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union 
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus 
Mitteln der EU finanziert wird: nein 
II.2.14)Zusätzliche Angaben 
Sofern und soweit Einzugsbereiche iSd § 6 Abs. 1 TierNebG, im Zeitpunkt der 
Zuschlagsentscheidung bestimmt sind, behält sich der AG vor, dies zu berücksich-
tigen und nur Bieter zu beleihen, die die Entsorgungssicherheit im Einzugsbereich 
entsprechend der dann geltenden oder mit Wirkung spätestens zum Beginn des 
Beleihungszeitraums verbindlich beschlossenen Rechtsvorschriften sicherstellen 
können. 
Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben 

III.1)Teilnahmebedingungen 
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich 
der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister 
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:  
Eignungskriterium ist die Eintragung im Berufs- oder Handelsregister. Zum Nach-
weis genügt die Angabe der entsprechenden Registerstelle (Registergericht bzw. 
Handwerkskammer oder Industrie- und Handelskammer) und der Registernummer 
in der vom Auftraggeber vorgegebenen Eigenerklärung. 
III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit 
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:  
Eignungskriterium für die wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit ist der 
Gesamtumsatz des Unternehmens in den letzten 3 Geschäftsjahren. Zur Nach-
weisführung genügt eine entsprechende Eigenerklärung im vom Auftraggeber vor-
gegebenen Formular. 
Der Bieter kann sich im Wege der Eignungsleihe auf die wirtschaftliche und finan-
zielle Leistungsfähigkeit anderer Unternehmen gemäß § 47 Abs. 3 VgV nur dann 
berufen, wenn sich das andere Unternehmen zur gemeinsamen Haftung mit dem 
Bieter für die Auftragsausführung verpflichtet. 
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit 
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:  
Eignungskriterium für die technische und berufliche Leistungsfähigkeit sind die 
Erfüllung der öffentlich-rechtlichen Voraussetzungen der Beleihung, die technische 
Ausrüstung, die die erforderliche Genehmigung vorweist, sowie die Erfahrung mit 
vergleichbaren Leistungen (nicht älter als 3 Jahre). Zur Nachweisführung genügt 
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eine entsprechende Eigenerklärung im vom Auftraggeber vorgegebenen Formular 
und die Vorlage einer Referenzliste. 
Der Bieter kann sich im Wege der Eignungsleihe auf Referenzen anderer Unter-
nehmen gemäß § 47 Abs. 1Satz 3 VgV nur dann berufen, wenn diese Unterneh-
men die entsprechenden Arbeiten selbst ausführen. 
III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen 
III.2)Bedingungen für den Auftrag 
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand 
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags: 
Die den Verdingungsunterlagen beigefügten besonderen Vertragsbedingungen 
des Landes Nordrhein-Westfalen zur Einhaltung des Tariftreue- und Vergabege-
setzes Nordrhein-Westfalen (BVB Tariftreue- und Vergabegesetz Nordrhein-
Westfalen) werden im Auftragsfall Vertragsbestandteil. 
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal 
Abschnitt IV: Verfahren 

IV.1)Beschreibung 
IV.1.1)Verfahrensart 
Offenes Verfahren 
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaf-
fungssystem 
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder 
Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs 
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion 
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA) 
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja 
IV.2)Verwaltungsangaben 
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren 
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge 
Tag: 27/06/2018 
Ortszeit: 12:00 
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Ange-
botsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber 
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge einge-
reicht werden können: 
Deutsch 
IV.2.6)Bindefrist des Angebots 
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 27/09/2018 
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote 
Tag: 28/06/2018 
Ortszeit: 10:00 
Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:  
Nur Vertreter des Auftraggebers 
Bieter sind bei der Angebotsöffnung nicht zugelassen. 
Abschnitt VI: Weitere Angaben 

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags 
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: ja 
Voraussichtlicher Zeitpunkt weiterer Bekanntmachungen:  
2023 
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen 
VI.3)Zusätzliche Angaben: 
Rückfragen zu den Unterlagen oder zu dem Verfahren im Übrigen sind ausschließ-
lich über die elektronische Bieterkommunikation auf dem Vergabemarktplatz Met-
ropole Ruhr an die Vergabestelle zu richten. 
Die Fragen werden wegen der vorgeschriebenen Transparenz des Verfahrens in 
der Form beantwortet, dass alle Bieter ein Bieterinformationsschreiben unter ano-
nymisierter Wiedergabe der Fragestellung erhalten. Bitte beachten Sie dies, soweit 
Fragestellungen Rückschlüsse auf Inhalte Ihres Angebotes enthalten könnten. 
Telefonische Auskünfte werden nicht erteilt. 
Bekanntmachungs-ID: CXPSYD3YKBT 
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren 



 

5 

VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren 
Vergabekammer Westfalen 
Albrecht-Thaer-Str. 9 
Münster 
48147 
Deutschland 
Fax: +49 251411-2165 
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren 
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen 
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:  
Ein zulässiger Nachprüfungsantrag bei der unter VI.4.1) genannten Vergabekam-
mer kann allenfalls bis zur wirksamen Zuschlagserteilung gestellt werden. Eine 
wirksame Zuschlagserteilung ist erst möglich, wenn der Auftraggeber die unterle-
genen Bieter über den Grund der vorgesehenen Nichtberücksichtigung ihres An-
gebots und den Namen des Bieters, dessen Angebot angenommen werden soll, in 
Textform informiert hat und seit der Absendung der Information 15 Kalendertage 
(bei Versand per Telefax oder auf elektronischem Weg: 10 Kalendertage) vergan-
gen sind. 
Ein Nachprüfungsantrag ist unzulässig, soweit 
— der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen Vergaberechtsvor-
schriften schon vor Einreichen des Nachprüfungsantrages erkannt und gegenüber 
dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von 10 Kalendertagen gerügt hat, 
— Verstöße gegen Vergaberechtsvorschriften, die aufgrund dieser Bekanntma-
chung erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der in IV.2.2) genannten 
Frist gerügt werden, oder, 
— Verstöße gegen Vergaberechtsvorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen 
erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur 
Angebotsabgabe gerügt werden. 
Teilt der Auftraggeber einem Bewerber oder Bieter mit, dass er einer Rüge nicht 
abhelfen will, so kann der betroffene Bewerber oder Bieter wegen dieser Rüge nur 
innerhalb von 15 Kalendertagen nach Eingang dieser Mitteilung einen zulässigen 
Nachprüfungsantrag stellen. 
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt 
Vergabekammer Westfalen 
Albrecht-Thaer-Str. 9 
Münster 
48147 
Deutschland 
Fax: +49 251411-2165 
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung: 
16/05/2018 
 
Kreis Recklinghausen 
Der Landrat 
I.A.  
gez. 
Ulke/Steck 
 
Tel.: 02361 53-4404; -4104 
 


